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Die duale Berufsbildung ist eine tragende Säule des Wirtschaftsstandortes Basel-Stadt. Sie sichert den 
Fachkräftenachwuchs, eröffnet Jugendlichen verlässliche Karrierewege und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der 
lokalen Unternehmen. Ausbildungsbetriebe investieren erhebliche finanzielle und personelle Mittel, übernehmen 
Verantwortung und leisten damit einen direkten Beitrag an die Gesellschaft. Demgegenüber profitieren zahlreiche 
Betriebe von ausgebildeten Fachkräften, ohne selbst Lehrstellen anzubieten.  

Mehrere Kantone haben das Ungleichgewicht zwischen Ausbildungs- und Nicht-Ausbildungsbetrieben längst 
erkannt und pragmatische Lösungen umgesetzt. Seit 2004 haben sich Berufsbildungsfonds als wirksames 
Instrument zur Stärkung der Berufsbildung etabliert. Heute bestehen 35 nationale Branchenfonds sowie acht 
kantonale, branchenübergreifende Fonds, die sich durch stabile Finanzierung, tiefe Verwaltungskosten und breite 
Akzeptanz auszeichnen. Ein kantonaler Berufsbildungsfonds stellt sicher, dass alle Betriebe ihren Beitrag zur 
Ausbildung leisten, während Lehrbetriebe gezielt finanziell entlastet werden. 

Auch Basel-Stadt steht beim Fachkräftenachwuchs unter Druck. Viele kleine und mittlere Unternehmen möchten 
Lernende ausbilden, sind jedoch durch hohe Kosten und administrativen Aufwand eingeschränkt. Gleichzeitig 
fehlt eine faire Lastenverteilung, welche auch jene Unternehmen in die Pflicht nimmt, die zwar von Fachkräften 
profitieren, aber keine Ausbildung anbieten. Ein kantonaler Berufsbildungsfonds würde diese Schieflage beheben, 
die ausbildenden Betriebe unterstützen und die Qualität der Berufsbildung langfristig sichern. 

Der Regierungsrat wird daher beauftragt, dem Grossen Rat eine Vorlage für die Einführung eines kantonalen 
Berufsbildungsfonds zu unterbreiten. 

Dabei sind insbesondere folgende Eckpunkte zu berücksichtigen: 

1. Beitragspflicht: Alle Betriebe leisten einen jährlichen Solidaritätsbeitrag auf Basis der AHV-pflichtigen 
Lohnsumme. 

2. Beitragshöhe: Der Beitragssatz soll in einem angemessenen Rahmen festgelegt werden. 

3. Ausnahmen: Lehrbetriebe erhalten automatisch eine Rückvergütung, bemessen an der Anzahl der per 15. 
November bestehenden Lehrverträge. Damit profitieren jene Betriebe stärker, die Lernende ausbilden. 
Unternehmen, die keine oder wenige Lernende beschäftigen, leisten ihren Beitrag solidarisch und 
profitieren indirekt durch eine gestärkte Berufsbildung. Betriebe ohne AHV-pflichtige Lohnsumme sind von 
der Beitragspflicht befreit. 

4. Verwendung: Die Fondsmittel sind zweckgebunden für die Förderung der Berufsbildung einzusetzen. 

5. Verwaltung: Der Fonds ist schlank, effizient und transparent zu führen. Über die Mittelverwendung 
entscheidet eine paritätisch zusammengesetzte Kommission mit Vertretungen von Sozialpartnern und der 
Berufsbildung. 

6. Koordination: Bestehende nationale, branchenbezogene Berufsbildungsfonds sind bei der Ausgestaltung 
des kantonalen Fonds zu berücksichtigen. Doppelzahlungen sind zu vermeiden. Der kantonale Fonds soll 
ergänzend wirken und die Zusammenarbeit mit bestehenden Fonds fördern. 
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